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5 1 Name, Sitz, Zweck und Umfang der
Genossenschaft

1) Die Wassergenossenschaft führt den Namen Wassergenossenschaft Ramsau-
Gschwandt- Steinach -Steeg.

2) Sie hat ihren Sitz beim jeweitigen Obmannl.

3) Der Zweck der Genossenschaft besteht in der Versorgung mit Trink- und
Nutzwasser, sowie in der Errichtung, dem Betrieb und der Erhattung der
notwendigen genossenschafttichen Antagen.

4) Zur Erreichung ihres Zweckes obtiegt der Wassergenossenschaft die Errichtung,
Erhaltung und der nachhaltige Betrieb der genossenschafttichen Antagen.

5) Das genossenschafttiche Unternehmen erstreckt sich auf das wesenttiche
Gebiet der Mitgtieder und kann nach Bedarf und nach Erteilung der evtt.
erforderlichen behördtichen Genehmigungen auch ausgedehnt werden.

S 2 Rechtspersönlichkeit der Genossenschaft

1) Die Genossenschaft ist eine Körperschaft öffenttichen Rechts und nicht auf
Gewinn ausgerichtet

2) und ist aufgrund einer freien Vereinbarung der daran Beteitigten gemäß S 73
und74 Abs. 1. tit. a des Wasserrechtsgesetzes 1959 - WRG 1959, BGBI. Nr.
215/1959 in der geltenden Fassung gebitdet.

S 3 Mitgliedschaft

1) Mitgtieder der Genossenschaft sind die jeweitigen Eigentümer (Berechtigte2)
der in das genossenschafttiche Unternehmen einbezogenen Liegenschaften oder
(rechttich setbständigen) Antagen.

2) Wer in die Genossenschaft einbezogene Liegenschaften oder (rechtlich
selbständige) Antagen erwirbt, wird Mitgtied der Genossenschaft und ist zu den
aus diesem Verhättnis entspringenden Leistungen verpflichtet.

1 ln Bezugnahme auf das WRG aber auch aus Gründen der einfachen Lesbarkeit veaichten wir auf die
geschtechterspezifische Differenzierung. Entsprechende Begriffe getten im Sinne der Gteichbehandtung für
beide Geschlechter.
2 Unter Berechtigte von Antagen sind zu verstehen, Bauberechtigte nach dem BauRG und Superprädifikats-
berechtigte
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S 4 Nachträgliche Aufnahme von Mitgliedern

1) lm Einvernehmen zwischen der Genossenschaft und den betreffenden
Eigentümern können Liegenschaften oder (rechttich setbständige) Antagen auch
nachträglich einbezogen werden.

2) Die Genossenschaft ist verpftichtet, soweit der Zweck der Genossenschaft nicht
geändert wird, benachbarte oder im Bereich des genossenschafttichen
Unternehmens befindtiche Liegenschaften oder (rechtlich selbständige) Antagen
auf Antrag ihrer Eigentümer bzw. Berechtigten nachträgtich einzubeziehen,
wenn diesen hierdurch wesenttiche Vorteile und den bisherigen Mitgtiedern
keine wesenttichen Nachteile erwachsen können.

3) Die Genossenschaft ist berechtigt, von den neu hinzukommenden Mitgtiedern
einen angemessenen Beitrag zu den bisherigen Aufwendungen sowie die
vorherige Entrichtung der ihr durch den Anschtuss etwa verursachten
besonderen Kosten zu verlangen.

S 5 Ausscheiden von Mitgliedern

1) Einzelne Liegenschaften oder (rechttich setbständige) Antagen können im
Einvernehmen zwischen ihren Eigentümern (Berechtigten) und der
Genossenschaft wieder ausgeschieden werden.

2) Die Genossenschaft ist verpftichtet, einzetne Liegenschaften oder (rechttich
setbständige) Antagen auf Vertangen ihres Eigentümers (Berechtigten)
auszuscheiden, wenn ihm nach Abtauf einer zur Erreichung des erhofften
ErfoLges genügenden Zeit aus der Teitnahme am genossenschaftlichen
Unternehmen kein wesentlicher Vorteit erwachsen ist und der Genossenschaft
durch das Ausscheiden kein überwiegender Nachteil entsteht.

3) Das betreffende Mitgtied muss auf Vertangen der Genossenschaft, die etwa
durch sein Ausscheiden entbehrlich werdenden und der Genossenschaft
nunmehr nachteitigen besonderen Einrichtungen beseitigen oder sonst durch
geeignete Maßnahmen den früheren Zustand nach Mögtichkeit
wiederherstetten.

4\ Auf Antrag der Genossenschaft kann die Wasserrechtsbehörde, soweit
öffenttiche Interessen nicht entgegenstehen, einzetne Liegenschaften oder
(rechttich setbständige) Antagen, aus deren weiterer Teitnahme der
Genossenschaft wesenttiche Nachteite erwachsen, ausscheiden. Das

ausscheidende Mitgtied kann von der Genossenschaft die Rückerstattung der
geleisteten Beiträge und die Beseitigung der durch sein Ausscheiden
entbehrtich gewordenen, auf seinem Grund errichteten Anlagen der
Genossenschaft fordern, soweit sie der gewöhntichen Nutzung seiner
Liegenschaften oder (rechttich setbständigen) Antagen nachteitig sind.

5) Ausgeschiedene Liegenschaften oder (rechttich setbständige) Antagen haften
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den Genossenschaftsgläubigern gegenüber für Forderungen, die von der
Genossenschaft nicht hereingebracht werden können, nach Maßgabe des
zutetzt innegehabten Anteits. Dies gilt auch bei Förderungen des
genossenschafttichen Unternehmens aus öffenttichen Mittetn. Die Haftung wird
durch einen Eigentümerwechsel nicht berührt.

S 6 Rechte der Mitglieder

Die Mitgtieder der Genossenschaft sind berechtigt

1) an den genossenschaftlichen Anlagen und deren Nutzen verhättnismäßio
teilzunehmen und haben nach Maßgabe der attgemeinen und örttichen
Versorgungsanlage Anspruch auf die Betieferung mit Trink- und Nutzwasser,

2) an der Genossenschaftsverwattung satzungsgemäß teitzunehmen,

3) an den der Genossenschaft aus öffentlichen Mittetn gewährten Beihitfen
verhä[tnismäßig teitzunehmen,

4)

s)

6)

das satzungsgemäß gewährleistete Stimmrecht auszuüben,

Anträge an die Mitgtiederversammtung zu stelten.

Zu keinem Zeitpunkt besteht jedoch ein Anspruch auf eine besondere
Beschaffenheit des Wassers oder auf einen bestimmten Wasserdruck. Die
Wassergenossenschaft ist berechtigt, die Wasserbeschaffenheit und den
Wasserdruck im Rahmen der gesetztichen und behördtichen Bestimmungen
sowie der anerkannten Regeln der Technik zu ändern, fa[[s dies aus
wirtschaftlichen und/oder technischen Gründen notwendig ist. ln Fätten
höherer Gewatt oder anderer unabwendbarer Ereignisse, unter anderem die
Abwendung von Gefahren, die Durchführung betriebsnotwendiger Arbeiten oder
durch behördtiche Anordnungen bedingte Hindernisse in der Belieferung mit
Trinkwasser ruht die Betieferungsverpflichtung der Genossenschaft. Bei akut
auftretenden Rohrbrüchen oder Gefahr in Verzug können Sperrungen auch ohne
vorherige Ankündigung durchgeführt werden. Für erfordertiche
Wassermangelsicherungen an Geräten sind die Mitgtieder bzw. die
Wasserabnehmer setbst verantworttich.

S 7 Pflichten der Mitglieder

Die Mitgtieder der Genossenschaft sind verpftichtet

1) die Erreichung des Genossenschaftszweckes nach Kräften zu fördern,

2) den Beschtüssen der Mitgtiederversammtung und den Anordnungen der übrigen
Genossenschaftsorgane in Genossenschaftsangelegenheiten zeitgerecht und
gewissenhaft nachzukommen,
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3) die vorgeschriebenen Genossenschaftsbeiträge innerhalb der festgelegten Frist
zu teisten,

4) die Waht zum Obmann oder zum Obmannstetlvertreter, in den Ausschuss oder
zum Rechnungsprüfer anzunehmen und die damit verbundenen Obtiegenheiten
zu erfülten, sofern nicht ein wichtiger Grund dagegenspricht,

5) den Organen der Wassergenossenschaft im Genossenschaftsbereich auftretende
oder beobachtete Gebrechen sowie anderweitige Schäden und Missstände an

den Genossenschaftsantagen unverzügtich zu melden, widrigenfalts
Haftungsansprüche gettend gemacht werden können,

6) der Wassergenossenschaft über atte Tatsachen und Rechtsverhättnisse
unaufgefordert und unverzügtich jene Auskunft zu geben, die für die Erfüttung
der Genossenschaftsaufgaben und für die Beurteitung der Rechte und Pflichten
aus der Mitgtiedschaft notwendig ist, insbesondere ist bei einem
Eigentümerwechsel der neue Eigentümer zu metden; gleichfatts ist eine
Anderung der Zustetlanschrift bekannt zu geben; widrigenfatls keine
Haftungsansprüche des Mitgtiedes gegen die Genossenschaft gettend gemacht
werden können, wenn durch die Nichtbekanntgabe der angeführten Tatsachen
und Rechtsverhättnisse ein Mitgtied in seinen satzungsmäßigen Rechten verletzt
wird; des Weiteren haftet das Mitgtied für atle rechttichen Konsequenzen
wetche sich auf eine Nichtbekanntgabe der angeführten Tatsachen und
Rechtsverhättnisse begründen sowie a[[enfatts der Genossenschaft daraus
erwachsenden Kosten und Nachteite; soweit eine Liegenschaft im Eigentum
mehrerer Personen (Miteigentümer, auch Wohnungseigentümer) steht, so

treffen die sich aus diesen Satzungen sowie damit verbundenen Regetwerken
und Vereinbarungen für Liegenschaftseigentümer ergebenden Pftichten auch
alle diese (Mit)Eigentümer und haften diese hierfür zu ungeteitter Hand,

7\ die Wassergenossenschaft von Maßnahmen, die voraussichttich den Genossen-
schaftszweck berühren, unter anderem auch von Maßnahmen aus denen sich
eine Anderung der Nutzung der genossenschaftseigenen Antagen oder von
Bemessungsgrundtagen für die Aufteitung der Kosten ergeben, rechtzeitig,
spätestens jedoch mit der Einreichung um eine altenfatts erforderliche
behördtiche Bewittigung dieser Maßnahmen, unter gteichzeitiger Übermitttung
von verfügbaren oder dafür nötigen Projektunterlagen zu verständigen,

8) den Organen der Wassergenossenschaft zur Abtesung und Überprüfung der ats

Grundlage für die Erfassung des Wasserbezuges instattierten Messeinrichtungen
Zugang zu gewähren,

9) die eigenen Antagen ordnungsgemäß zu erhatten, dass der Genossenschaft
daraus kein Schaden erwachsen kann,

10) wer in die Genossenschaft einbezogene Liegenschaften erwirbt, wird Mitgtied
der Genossenschaft und ist zu den aus diesem Verhättnis entspringenden
Leistun gen verpf lichtet
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5 8 Ausübung des Stimmrechtes

Das Stimmrecht wird von den Mitgtiedern der Wassergenossenschaft wie fotgt
ausgeübt:

1) Jeder einbezogenen Liegenschaft oder (rechttich setbständigen) Antage für die
eine Grundanschtussgebüh13 [S 18 Abs. 2)] entrichtet wurde, steht 1(eine)
Stimme zu.

Soweit jedoch von einem Mitgtied mehrere in seinem Eigentum befindtiche
Liegenschaften vertreten werden, steht diesem Mitgtied nur EINE einheittiche
Stimme zu.

2) Das Stimmrecht wird persönlich oder durch organschafttich oder sonstig
Bevoltmächtigte ausgeübt, wobei jedoch von einer Person jeweits nur ein
Mitgtied auf diese Weise vertreten werden kann. Die Bevotlmächtigung ist auf
Verlangen des Vorsitzenden schrifttich beizubringen.

3) Die Ausübung des Stimmrechtes bei mehreren Eigentümern einer Liegenschaft
oder (rechttich setbständigen) Antage ist zwischen den Miteigentümern der
Liegenschaft bzw. der (rechttich setbständigen) Anlage zu ktären und muss in
einheitticher Weise erfotgen.

4) Das Stimmrecht wird durch Erheben der Hand oder wenn dies die
Mitgliederversammtung beschtießt, mittets Stimmzettel ausgeübt. lm [etzten
Fatte erhätt jedes anwesende oder vertretene Mitgtied pro Stimme je einen
Stimmzette[.

5) Ungüttige Stimmen und Stimmenthattungen getten als nicht abgegebene
Stimmen.

S 9 Organe der Genossenschaft

1) Die Organe der Genossenschaft sind

a) die Mitgtiederversammlung,

b) der Ausschuss,

c) der Obmann und dessen Steltvertreter.

2) Der Obmann und dessen Steltvertreter gehören dem Ausschuss als vottwertige
Mitgtieder an.

3 Die Definition für welche Objekte oder Anlagen eine ,,Grundanschtussgebühr" zu entrichten sind, erfolgt im
S18 Abs. 2) bzw. in der GebO.
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S 10 Wahl der Genossenschaftsorgane

1) Die Mitgtiederversammtung wähtt aus ihrer Mitte in gesonderten Wahtgängen
durch einfache Mehrheit alter Stimmen der anwesenden und vertretenen
Mitgtieder für die Dauer von 5 (fünf) Jahren

a) einen Obmann und dessen Steltvertreter r

b) sowie einen Ausschuss von mindestens 6 (sechs) aber höchstens 10 (zehn)
Mitgtiedern.

Den Ausschussmitgtiedern können bereits bei der WahI einzetne
Aufgabenbereiche zu gewiesen werden.

2\ Die Wahtleitung erfotgt durch den Obmann oder durch einen von der
Mi tgtiederversam m Iun g bestet lten Vorsitzen den.

3) Ergibt sich bei den Wahten nicht die erfordertiche Mehrheit, so entscheidet
eine engere Waht zwischen jenen beiden Mitgtiedern, die die meisten Stimmen
erhatten haben, und bei Stimmengteichheit das Los.

4) ln den Ausschuss und ats Obmann sowie dessen Stettvertreter können nur
eigenberechtigte Genossenschaftsmitgtieder gewählt werden, die im Besitz der
bürgertichen Rechte sind.

5) Die Namen der Gewähtten und der für die Genossenschaft
Zeichnungsberechtigten sind der Wasserrechtsbehörde, der Wasserbuchbehörde
und der Oö WASSER Genossenschaftsverband eGen bekannt zu geben.

6) Die gewähtten Organe üben die in ihren Wirkungskreis fattenden Aufgaben fÜr
die Dauer der Funktionsperiode, für die sie gewähtt wurden aus. Sie haben
jedoch die Geschäfte bis zur Neuwaht weiterzuführen.

7) Bei vorübergehender Verhinderung der gewähtten Organe hat deren attfättige
Stettvertretung ihren Verpftichtungen nachzukommen. Die Vertretung gitt für
die Dauer der Verhinderung. Bei dauernder Verhinderung oder Rücktritt hat
jedenfatts innerhatb eines Jahres eine Nachwaht für die resttiche
Funktionsperiode zu erfolgen.

8) Eine Abwahl ist nach densetben Voraussetzungen, die für die Waht getten
mögtich.

9) Beschwerden betreffend Wahtvorgang und Wahtrecht sind nur binnen zwei
Wochen ab dem Zeitpunkt der Wah[ zutässig und bei der Wasserrechtsbehörde
einzubringen.

4 Obmann und sein Stetlvertreter sind bei der Anzahl der Ausschussmitgtieder nicht mitzuzähten, wenn sie

einer DirektwahI unterliegen.
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5 11 Einberufung und Beschtussfähigkeit der
Mitg liederversam m lu n g

1) Die Mitgtiederversammtung kann durch den Obmann jeweils unter Angabe von
Tagesordnun gspunkten j ederzeit einberufen werden. Sie ist einzuberufen,
wenn wichtige Gründe hierfür vorliegen, der Ausschuss dies beschtießt, die
Wasserrechtsbehörde es anordnet oder ein Drittel atter Stimmberechtigten es
vertangt.

2) Atte Mitgtieder sind unter Bekanntgabe der Tagesordnung rechtzeitig und
schrifttich einzutaden. Die Wasserrechtsbehörde kann einen Vertreter
entsenden.

Der Obmann hat die Tagesordnung festzusetzen und ist verpftichtet, einen in
die Zuständigkeit der Mitgtiederyersammtung fattenden Gegenstand in die
Tagesordnung der nächsten Versammtung aufzunehmen, wenn dies von einem
Mitgtied vor der Versammtung schriftlich vertangt wird.

3) Zur Vorbereitung von Beschtüssen können der Mitgtiederversammlung Fachleute
mit beratender Stimme beigezogen werden.

4) Die Mitgtiederversammlung ist unabhängig von der AnzahI der anwesenden
Mitgtieder beschtussfähig.

5) Beschtüsse dürfen nur zu Angelegenheiten gefasst werden, die in der
Tagesordnung ausdrücktich angeführt sind. Zu einem güttigen Beschluss,
ausgenommen Beschtüsse die besondere Mehrheiten verlangen, ist erfordertich,
dass in der Mitgliederversammlung mehr ats die Hätfte der abgegebenen
Stimmen der anwesenden Mitgtieder dem Vorschlag zustimmt, im Fatte eines
Umtaufbeschtusses (schrifttich ) die einfache Mehrheit alter Stimmen.

Bei Stimmengteichheit gitt jener Vorschtag ats zum Beschtuss erhoben, dem der
Obmann zustimmt.

6) Gegenstände, die nicht auf der Tagesordnung stehen, können nur dann
behandett werden, wenn die Versammtung dazu mit der einfachen Mehrheit
atter Stimmen ihre Zustimmung gibt. Solche Anträge (Dringtichkeitsanträge),
ausgenommen Beschtüsse die besondere Mehrheiten vertangen, kann jedes
Mitgtied der Genossenschaft stelten, doch müssen sie schrifttich und mit einer
Begründung versehen, vor Beginn der Versammlung eingebracht werden.
Über Dringtichkeitsanträge ist unter dem Tagesordnungspunkt ,,A[tfätliges" zu
beraten und abzustimmen.

7) Über die Tagung der Mitgtiederversammlung ist eine Niederschrift
aufzunehmen, die vom Obmann und vom Schriftführer zu unterzeichnen ist.

Hierfür sind sämtliche Anträge, Beschlüsse und sonstige Ergebnisse der Tagung
aufzunehmen. Der Niederschrift ist ein Verzeichnis der anwesenden und
vertretenen Mitgtieder anzuschließen.
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8) Die näheren Bestimmungen über die Arbeitsweise der Mitgtiederversammtung
können in einer durch die Mitgtiederversammtung zu beschtießende
Geschäftsordnu n g getroffen werden.

5 12 Beschlussfassungen mit besonderen
Mehrheiten

Beschlussfassun gen über

a) die Anderung der Satzungen,

b) die Anderung des Maßstabes für die Aufteitung der Kosten

c) die Auftösung der Genossenschaft,

bedürfen wenigstens der Zweidrittelmehrheit der Stimmen der bei einer hierfür
einberufenen Mitgtiederyersammtung anwesenden Mitgtieder; im Fatte eines
Umlaufbeschlusses (schrifttich) der Zweidrittetmehrheit der Stimmen alter
Mitgtieder.
Diese Besch[üsse werden erst nach Genehmigung durch die Wasserrechtsbehörde
wirksam. Darum ist unter Vortage der Eintadung sowie der Niederschrift samt
Verzeichnis der anwesenden und vertretenen Mitgtieder anzusuchen.

5 13 Wirkungskreis der Mitgliederversammlung

Der Mitgtiederversammtung ist vorbehatten:

1 ) der Beschtuss der Satzung und ihrer Anderung;

2\ die Waht

a) des Ausschusses,

b) des Obmann und

c) dessen Stettvertreter sowie

3) die Wah[ oder die Bestettung von 2 (zwei) Rechnungsprüfern für die Dauer von 5

(fünf) Jahren, die dem Ausschuss nicht angehören dürfen und der
Genossenschaft nicht angehören müssen. Sie üben die in ihren Wirkungskreis
fattenden Aufgaben für die Dauer der Funktionsperiode, für die sie gewähtt
wurden aus. Sie haben jedoch die Geschäfte bis zur Neuwahl weiterzuführen.

4) Die Festtegung und Anderung des Maßstabes für die Aufteitung der
Herstettungs-, Erhattungs- und Betriebskosten, auch im Hinbtick auf eine
abgestufte Beitragsleistung und Stimmenbewertung fatts die zukommenden
Vorteite bzw. abgewendeten Nachteite erheblich verschieden sind;

einschließtich der Festtegung der Grundsätze für eine Gebührenordnung;
die Durchführungsbestimmungen dazu sind in einer durch den Ausschuss zu



11 -

beschließenden Gebüh renordnung zu regetn;

5) die Festlegung der Grundsätze für eine Leitungsordnung;
die Durchführungsbestimmungen dazu sind in einer durch den Ausschuss zu
beschtießenden Leitungsordnung zu regeln;

6) der Beschluss des Voranschlages;

7) der Beschluss einer Dartehensaufnahme;

8) die Genehmigung des Tätigkeitsberichtes des Ausschusses über die
Geschäftsperiode und des Prüfungsberichtes des /der Rechnungsprüfer;

9) die Festlegung der Grundsätze zur Entschädigung von Funktionären sowie der
Enttohnung von Geschäftsteitern und Bediensteten;

10) Festtegung des Ersatzes für einzetnen Mitgliedern antässlich der Bildung der
Genossenschaft etwa erwachsene Kosten,

11) die Genehmigung des Bauentwurfes und seiner Anderungen, sowie der
Beschluss über die Art der Bauausführung;

12) die Erlassung einer Geschäftsordnung für die Mitgtiederversammlung;

13) der Beschluss über die Auftösung der Genossenschaft, die Regetung ihrer
Verbindtichkeiten, die Liquidierung ihres Vermögens und über die aus diesem
Antasse zu treffenden Maßnahmen;

14) die Erteitung attfättiger näherer Weisungen an den Ausschuss oder den Obmann
über die Behandtung der ihnen nach der Satzung zugewiesenen
Angetegenheiten; dazu kann die Mitgtiederversammlung die nähere Ausführung
ihrer Beschtüsse altgemein oder im einzelnen Fat[ dem Ausschuss oder dem
Obmann übertragen.

5 14 Einberufung und Beschlussfähigkeit des
Ausschusses

1) Der Ausschuss ist nach Bedarf oder wenn mindestens ein Drittet der
Ausschussmitgtieder es vertangt, vom Obmann einzuberufen.

2) Der Ausschuss ist bei Anwesenheit von mehr als der Hätfte der Mitgtieder
beschtussfähig.

3) Er entscheidet mit einfacher, nach Köpfen zu berechnender Stimmenmehrheit.
Bei Stimmengleichheit gitt jener Vorschtag ats zum Beschluss erhoben, dem der
Obmann zustimmt.

4) Die Anträge und Besch[üsse sind mit Angabe des Stimmenverhältnisses in vollem
Wortlaut in der über die Sitzung des Ausschusses aufzunehmende Niederschrift
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festzuhatten.

S 15 Wirkungskreis des Ausschusses

In den Wirkungskreis des Ausschusses fatten a[te nicht ausdrücktich der
Mitgtiederversammlung vorbehaltenen Angetegenheiten; dem Ausschuss obliegt
insbesondere:

1) der Votlzug der Beschlüsse der Mitgtiederversammtung;

2) die Betrauung einzetner Mitgtieder mit besonderen Aufgaben und Beschtuss
sonstiger Personatmaßnahmen;

3) die Ertassung und Anderung einer Geschäftsordnung für den Ausschuss, welche
die Arbeitsweise und die Aufgabenverteitung im Ausschuss regelt;

4) die Bestettung einer Geschäftsteitung sowie die Überwachung von deren
Tätigkeiten;

5) die Erlassung einer Leitungsordnung und der Durchführungsbestimmungen dazu
sowie deren Anderung;

6) atte zur Errichtung und den Betrieb der genossenschafttichen Antagen und
Arbeiten zu treffenden Anordnungen, soweit sich diese nicht die
Mitgtiederversammlung vorbehält oder dem Obmann übertragen sind;

7) die Beaufsichtigung der Genossenschaftsarbeiten, der Antagen und ihrer
lnstandhattung sowie die Leitung des Betriebes;

8) die Verwattung der dem Genossenschaftszweck dienenden Grundstücke und
Antagen;

9) die Ertassun
sowie deren

g einer Gebührenordnung und der Durchführungsbestimmungen dazu
Anderung;

10)die Kassen- und Rechnungsführung sowie die Tätigung des Zahtungsvottzuges;

1 1 )die Verfassung des Voranschtages und Rechnungsabschtusses und eines
Tätigkeitsberichtes über die [etzte Geschäftsperiode;

12)die Festsetzung und Anderung der Entschädigung von Funktionären sowie der
Entlohnung von Geschäftsteitern und Bediensteten nach den von der
Mitgtiederversammtung festgetegten Grundsätzen; Entschädigungen und
Enttohnungen sind im Voranschlag aufzuführen;

13)die Vorschreibung und Einhebung bzw. Eintreibung der fättigen Beiträge,
einschtießtich der Ausstettung von Rückstandsausweisen, samt
Vottstreckba rkeitsbestäti gu n g;

14)die Abwicklung von Förderungen und Dartehen;
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15)der Auftrag an den Obmann zur Einberufung der Mitgtiederversammlung;

16)die Vorbereitung von Anträgen und die Ausarbeitung von Berichten an die
Mitgtiederversammlung sowie die Festsetzung der Tagesordnung für die
Mitgtiederversam m t u n g;

17)der Beschluss über die nachträgliche Aufnahme von Mitgtiedern, über das
Ausscheiden von Mitgtiedern, über die aus diesen Anlässen von den betreffenden
Mitgtiedern oder von der Genossenschaft zu erbringenden Leistungen;
gegebenenfatts der Beschluss über die in sotchen Fätten an die
Wasserrechtsbehörde zu stettende,Anträge.

18)Der Ausschuss kann die nähere Ausführung seiner Beschlüsse a[tgemein oder im
einzelnen Fatt dem Obmann übertragen.

S 16 Wirkungskreis des Obmannes

Dem Obmann oder bei dessen zeitweiser Verhinderung dem Stellvertreter obliegt

1 ) die Vertretung der Genossenschaft nach außen;
soweit diese nicht einem Geschäftsteiter übertragen ist;

2) die Zeichnung für die Genossenschaft; Urkunden jedoch, durch die rechttiche
Verpftichtungen der Genossenschaft begründet werden, sind vom Obmann und
einem Ausschussmitgtied zu zeichnen;

3) die Evidenthaltung des Verzeichnisses der Genossenschaftsmitgtieder und der
dem Genossenschaftszwecke dienenden Grundstücke, Anlagen und
Einrichtungen (Führung des Vermögensverzeichnisses);

4) die Einberufung der Mitgtiederversammtung und des Ausschusses;

5) die Führung des Vorsitzes in der Mitgliederversammlung sowie bei alten
Ausschusssitzungen;

6) die Besorgung der laufenden Geschäfte sowie die Entscheidung in alten
Genossenschaftsangetegenheiten, soweit dies nicht einem Geschäftsteiter
übertragen ist und soweit sie nicht der Mitgtiederversammlung oder dem
Ausschuss vorbehatten sind;

7) die Befugnis, anstette der Kottegiatorgane dringtiche Anordnungen zu treffen
und unaufschiebbare Geschäfte zu besorgen. Hiervon hat er dem jeweils
zuständigen Organ in der nächsten Sitzung zu berichten.

8) Bei Verhinderung des Obmannes obtiegen dessen Aufgaben dem SteItvertreter,
und zwar bei vorübergehender Verhinderung für die Dauer der Verhinderung,
bei dauernder Verhinderung bis zur Waht des neuen Obmannes.
lst auch der Stettvertreter verhindert, so hat der Ausschuss aus seiner Mitte
einen provisorischen Stettvertreter mit den Aufgaben des Obmannes im obigen
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Sinne auf die Dauer der Verhinderung zu bestelten, wobei der Ausschuss durch
sein ättestes Mitgtied einzuberufen ist.

5 17 Wirkungskreis der Rechnungsprüfer

Den Rechnungsprüfern obtiegt:

1 ) Prüfung der Kassengebarung und des Vermögensverzeichnisses.

7\ Prüfung des Jahresrechnungsabschlusses bzw. der Abrechnung.

3) Durchführung begleitender Kontrollen sowie Aussagen über die
Wirtschafttichkeit und Zweckmäßigkeit der Wassergenossenschaft.

4\ Verfassung der Prüfungsberichte über die Prüfungsergebnisse und deren
zeitgerechte Vortage an den Ausschuss und die Mitgtiederversammtung.

5) Stettung der entsprechenden Anträge aufgrund des Prüfungsberichtes.

S 18 Maßstab für die Aufteilung der Kosten

Die Kosten, die der Genossenschaft aus der Erfüttung ihrer Aufgaben erwachsen,
sind von den Genossenschaftsmitgtiedern nach dem von der Mitgtiederversammtung
festgetegten Verhältnis unter Anwendung der nachstehend angeführten Maßstäbe
für die Aufteitung der Kosten zu tragen.

1) Für die Einbeziehung von Liegenschaften und (rechtlich setbständigen) Antagen
in das genossenschafttiche Unternehmen haben deren Eigentümer eine

a) Anschtussgebühr als Beitrag zu den bisherigen Aufwendungen zu [eisten.

b) Weiters kann die Genossenschaft, die durch den Anschtuss verursachten,
besonderen Kosten vorschreiben.

2) Die Anschlussgebühr wird für jedes Objekt (taut Oö.WVG 2015 idgF) oder
(rechtliche setbständige) Antage einer einbezogenen Liegenschaft, wetches oder
welche unmittetbar oder mittelbar an die genossenschaftliche
Wasserversorgungsanlage angeschtossen ist oder angeschtossen werden sott, in
dem bei bestimmungsgemäßer Nutzung Trink- und/oder Nutzwasser verbraucht
wird nach der Höhe des zu erwartenden jährtichen Wasserbedarfes
(Kontingente) gemäß Bedarfseinheitentabette in m3 ermittelt, wobei jedoch
eine Grundanschtussgebühr, wetche einer Grundverrechnungsmenge
(Grundkontingent) von 300 m3 (dreihundert Kubikmeter) entspricht, besteht.

3) Mehrere Gebäude oder Antagen, die eine wirtschafttiche Einheit bitden, getten
dann ats EIN Objekt (taut Oö.WVG 2015 idgF), soweit sie anderen Zwecken ats

der Befriedigung von Wohnbedürfnissen dienen (u.a. der Hofbereich eines [and-
und forstwirtschaftlichen Anwesens, sinngemäß Betriebsantagen, die aus
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mehreren Gebäuden/Antagen bestehen). ln die Bemessung der
Grundanschtussgebühr sind diese Gebäude, Objekte und Antagen dann
einzubeziehen, wenn sie unmittelbar oder mittelbar an die genossenschaftliche
Wasserversorgungsanlage angeschtossen sind.

4) Bei mehr ats 3 (drei) Wohneinheiten werden die Grundanschlussgebühr einmal
und zusätztich jede weitere Wohneinheit mit dem in der Gebührenordnung
festgesetzten Prozentsatz der Grundanschtussgebühr verrechnet.

5) Für in die Genossenschaft einbezogene unbebaute Grundstücke ist in jedem
Fatt die Grundanschtussgebühr zu entrichten.

6) Bei nachträglicher Anderung der Bemessungsgrundtage, der in das
genossenschafttiche Unternehmen einbezogenen Liegenschaften und Antagen
ist eine ergänzende Anschtussgebühr (Steigerungskontingent, Zusatzkontingent)
zu entrichten.

7) Wird eine angeschtossene Liegenschaft (Grundstück) nachträglich geteilt, so
verbteibt der Anschluss bei der Stammtiegenschaft und für die neue
Liegenschaft (Grundstück) ist eine eigene Anschtussgebühr zu entrichten,
soweit durch die Eigentümer nicht eine umgekehrte Regelung vereinbart wird.

8) Eine Rückzahtung bereits entrichteter Anschlussgebühr auf Grund einer
Neuberechnung findet nicht statt.

9) Zur Deckung der Kosten für den Betrieb kann von den Eigentümern der in das
genossenschafttiche Unternehmen einbezogenen Liegenschaften und (rechtlich
setbständigen) Antagen ein, von der tatsächtichen Nutzung unabhängiger,
Bereitstettungs- bzw. lnstandhaltungsbeitrag eingehoben werden.

10) Die Wasserbezugsgebühr wird je m3 des Wasserbezuges verrechnet, wetcher
mittets geeichter Wasserzähler gemessen wird. Die Waht eines geeigneten und
in der Leitungsordnung spezifizierten Wasserzähters nach dem Stand der
Technik obtiegt der Wassergenossenschaft

11) lst keine entsprechende Messvorrichtung instatliert, so werden für die
Berechnung der Wasserbezugsgebüh r die festgesetzten Pauschatsätze
herangezogen.

12)FÜr den von der Wassergenossenschaft bereitgestettten Wasserzähter ist eine
jährtiche Zähtermiete zu entrichten.

13)Müssen rückständige Beiträge oder Gebühren eingemahnt werden, so ist die
Genossenschaft berechtigt hierfür Mahngebühren und Verzugszinsen zu
berechnen.

14)Die näheren Durchführungsbestimmungen für die Gebührenverrechnung sowie
die Berechnung der Gebührensätze und sonstiger Kostenbeiträge können in
einer Gebührenordnung geregelt werden.

15)Können die Aufwendungen der Genossenschaft mit den vorhandenen
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Finanzmittetn nicht gedeckt werden, so können gesonderte Beiträge
vorgeschrieben werden. Für den Fatt, dass diese vom satzungsmäßigen Maßstab
für die Aufteitung der Kosten abweichen, bedarf die Festsetzung der
Zustimmung der Wasserrechtsbehörde.

5 19 Einhebung der Beiträge

1) Mit der Ausführung von Bauvorhaben und lnvestitionen darf erst begonnen
werden, wenn die Kostendeckung sichergestetlt und die Aufteitung der Kosten
auf die einzetnen Mitgtieder festgetegt ist.

2) Gebührenpftichtig sind die Eigentümer der in das genossenschaftliche
Unternehmen einbezogenen Liegenschaften und (rechttich setbständigen )

Antagen.

3) Gehört die Liegenschaft oder Antage mehreren Miteigentümern, so sind sie
Gesamtschutdner.

4) Die Verpftichtung ist eine Grundtast und hat bis zum Betrag dreijähriger
Rückstände den Vorrang vor anderen dingtichen Lasten unmittelbar nach den
von der Liegenschaft oder Anlage zu entrichtenden Steuern und sonstigen
öffenttichen Abgaben. Die Verpftichtung zur weiteren Beitragsteistung ertischt
erst mit der ordnungsgemäßen Ausscheidung des Mitgtiedes oder der betasteten
Liegenschaft oder Anlage aus der Genossenschaft oder mit deren Auftösung. Die
ausgeschiedenen Mitgtieder sowie Liegenschaften und Antagen haften für die
vor ihrer Ausscheidung fättig gewordenen Beiträge.

5) Die Verpflichtung zur Entrichtung der satzungsmäßig festgetegten Gebühren
und Beiträge entsteht mit der Aufnahme in die Genossenschaft und mit jeder
nachträgtichen Anderung von Bemessungsgrundtagen.

6) Die auf die einzelnen Mitgtieder entfattenden Gebühren gemäß den Regetungen
der Satzungen bzw. einer attfättigen Gebührenordnung sowie sonstige
Kostenbeiträge sind den Mitgtiedern schrifttich zur Zahtung vorzuschreiben.

7) Die in Getd zu teistende Beiträge sind innerhatb von 14 Tagen nach Empfang der
Vorschreibung einzuzahlen. Rückständige Beiträge inktusive Mahnkosten und
Verzugszinsen werden, wenn die Einmahnung durch die zuständigen Organe
erfotgtos geblieben ist, auf Ansuchen der Genossenschaft nach den
Bestimmungen des Verwattungsvo[lstreckungsgesetzes eingetrieben, nachdem
der Rückstandsausweis durch die zuständigen Organe mit der Bestätigung
versehen wurde, dass er einem die Vottstreckbarkeit hemmenden Rechtszug
nicht untertiegt. (Für Ansprüche der Wassergenossenschaft auf rückständige
Leistungen getten die Vorschriften des ABGB über Verjährung nicht).

B) Beiträge können über besonderen Beschluss von den
Genossenschaftsmitgtiedern auch in Form von Naturatteistungen
(Arbeitsteistungen, Beistetlung von Baustoffen, Maschinen oder
Arbeitsverpftegung, Bereitstettung wasserbauticher Antagen u. dgt.) geteistet
werden, sofern dies ohne Beeinträchtigung der sachtich entsprechenden und
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zeitgerechten Ausführung der Arbeit mögtich ist und keine wasserrechttich
relevanten Gründe dagegensprechen.

Diese lnteressententeistungen sind, soweit keine anderweitigen Vereinbarungen
getroffen werden können, nach den von der Landwirtschaftskammer für Oö.
ertassenen Richttinien für die Bewertung von Robotteistungen vor Erbringung
der Leistung zu bewerten.

9) Die Naturatteistungen sind in der von den beauftragten Genossenschaftsorganen
zu bestimmende Frist zu erbringen. lm Weigerungsfalte oder bei Versäumung
der Erfüttungsfrist ist ein angemessener Ersatzbeitrag in Getd vorzuschreiben
und wie die sonstigen Geldteistungen einzutreiben.

10) Über alte Leistungen der Mitgtieder sind - bei Naturatleistungen im
Einvernehmen mit der Bauteitung - genaue Aufzeichnungen zu führen.

S 20 Voranschlag, Jahresrechnungsabschluss und
Geschäftsbericht

1) Der Ausschuss hat für die jeweitige Geschäftsperiode im Voraus einen
Voranschtag aufzustetlen und der Mitgliederversammtung zur Beschlussfassung
vorzutegen.

2) Die Dauer der Geschäftsperiode beträgt ein Jahr und muss nicht gteich dem
Kalenderjahr. sein.

Der Beginn und das Ende der Geschäftsperiode sind vom Ausschuss festzutegen.

3) Der Voranschtag ist mit der nötigen Sorgfalt aufzustetten und hat sämttiche für
den laufenden Betrieb notwendigen, sachtich begründeten, unabweistichen
Ausgaben und die geptanten lnvestitionen zu enthatten. Zahlungen, die
aufgrund gesetzticher Verpftichtungen zu leisten sind, müssen ungekürzt
veranschlagt werden.
Eine Aufstetlung der den Genossenschaftsorganen zuerkannten
Aufwandsentschädigungen ist dem Voranschtag beizuschtießen.

4) Desgteichen sind die Einnahmen unter Berücksichtigung der vorangegangenen
Geschäftsjahre und der zu erwartende Entwicklung einzuschätzen und im
Voranschlag anzusetzen. Eine AufstelIung (Tariftiste) der Gebührensätze sowie
sonstiger Kostensätze nach der Gebührenordnung sind, ats wesentlicher
Bestandteit der Einnahmen, dem Voranschtag beizuschtießen.

5) Die Ausgaben sind mit den Einnahmen auszugteichen, wobei jedoch auf die
Bitdung dem Antagenumfang entsprechender Rücklagen für die Deckung von, im
Voranschtag nicht vorhersehbaren, Kosten (attfättige größere Gebrechen) sowie
geptante lnvestitionen Bedacht zu nehmen ist.

6) Überschreiten die veranschtagten Ausgaben die veranschtagten Einnahmen, so
hat der Voranschlag gleichzeitig die zur Herstettung des Ausgteiches geptanten
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Maßnahmen bezügtich der Sicherstettung der Finanzierung durch Eigenmittet,
Förderungen, Dartehen oder anderweitiger Quetlen zu enthatten.

7) Der Ausschuss hat in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres für das

vergangene Geschäftsjahr einen Rechnungsabschtuss nach den Grundsätzen
ordn un gsmäßi ger Buchfüh run g aufzustetlen und den Rechnun gsprüfern
zuzuteiten, wobei den Rechnungsprüfern auf Verlangen über a[[e Tatsachen und
Vorgänge soweit ausreichende Auskunft zu erteiten ist, ats es für die Erfüttung
der Prüfungsaufgaben erfordertich ist. Der Rechnungsabschluss sowie ein
Geschäftsbericht (Geschäftsvertauf, Lage der Genossenschaft, Ertäuterung des
Jahresabschtusses) ist zusammen mit dem Bericht der Rechnungsprüfer der
nächsten Mitgtiederversammtung zur Bittigung vorzutegen.

8) Kann die Mitgtiederversammlung den Jahresrechnungsabschtuss in der
vorgetegten Fassung nicht genehmigen, so hat sie dies und die Gründe hierfür
durch Beschtuss festzustetten und gteichzeitig die notwendigen Anordnungen zur
Behebung der Anstände zu beschtießen.

9) Nach Behebung der Anstände hat der Ausschuss den Jahresrechnungsabschtuss
nach neuerticher Einhotung eines Prüfungsberichtes der Rechnungsprüfer mit
alten Betegen wiederum der Mitgtiederversammlung zur neuertichen
Beschtussfassung vorzutegen.

S 21 Schlichtung von Streitigkeiten

1) Über Streitigkeiten, die zwischen den Mitgtiedern untereinander oder zwischen
diesen und der Genossenschaft aus dem Genossenschaftsverhättnis entstehen,
ausgenommen die Eintreibung von Genossenschaftsbeiträgen nach den
Bestimmungen des Verwattungsvottstreckungsgesetzes, die nachträgtiche
Einbeziehung und das Ausscheiden von Mitgtiedern sowie die Beitragsteistung
von Nichtmitgtiedern, entscheidet ein Schiedsgericht.

2) Gegen Entscheidungen und Verfügungen (Beschtüsse) der
Genossenschaftsorgane können die betroffenen Genossenschaftsmitgtieder oder
die Genossenschaft durch den Ausschuss binnen zwei Wochen schriftlich beim
Obmann die Einberufung eines Schiedsgerichtes zur Entscheidung über die
Streiti gkeit vertangen.

Der Obmann hat daraufhin innerhatb einer Woche die Streitteite zur Entsendung
je einer Vertrauensperson binnen zwei Wochen schrifttich aufzufordern. Die
Mitgtieder des Schiedsgerichtes müssen der Wassergenossenschaft nicht
angehören.

Die von der Genossenschaft zu entsendende Vertrauensperson wird vom
Ausschuss gewähtt. Die beiden Vertrauenspersonen bestimmen eine dritte
Person als Obmann des Schiedsgerichtes.

3) Das Schiedsgericht ist binnen Monatsfrist durch dessen Obmann einzuberufen
und hat dann innerhatb von zwei Monaten eine Entscheidung zu treffen.



-19,

4) Der Obmann des Schiedsgerichtes führt den Vorsitz und leitet die
Verhandtungen. Das Schiedsgericht hat eine gütliche Regelung anzustreben und
fatls dies nicht gelingt, einen Schiedsspruch zu fätten. Die Entscheidung des
Schiedsgerichtes erfotgt mit einfacher Stimmenmehrheit.

5) Über die Beratungen des Schiedsgerichtes ist eine Niederschrift aufzunehmen,
die zumindest zu enthalten hat: das Datum, die Namen der Vertrauenspersonen
einschtießlich des Obmannes und die gefassten Beschtüsse einschließ[ich des
Abstimmungsergebnisses.

6) Sottte eine der oben angeführten Fristen überschritten werden, so liegt ein
erfotgtoser Sch [ichtungsversuch vor.

7) Wenn sich ein Streitteit dem Ausspruch des Schiedsgerichtes nicht unterwirft
oder bei erfotgtosem Schtichtungsversuch, steht es jedem der Streitteile frei,
die Angetegenheit der Wasserrechtsbehörde zur Entscheidung vorzulegen.

B) Die Kosten für ein Schiedsgerichtsverfahren (wie insbesondere Entschädigungen
für die Vertrauenspersonen, Kosten für Rechtsberatungen, Vorleistungen und
Erhebungen) trägt jede Streitpartei setbst, unabhängig von der Entscheidung
des Schiedsgerichtes. Die Kostentragung für den Obmann des Schiedsgerichtes
haben die beiden Vertrauenspersonen einvernehmtich im Vorhinein festzutegen.

5 22 Aufsicht über die Genossenschaft, Maßnahmen
gegen säumige Genossenschaften

1) Die Aufsicht über die Genossenschaft obtiegt der Wasserrechtsbehörde, die
auch über alle aus dem Genossenschaftsverhättnis und den wasserrechttichen
Verpftichtungen der Genossenschaft entspringenden Streitfätte zu entscheiden
hat, soweit diese nicht durch das Schiedsgericht beigetegt werden.

2) Eine Genossenschaft, die ihre Aufgaben, insbesondere die ordnungsgemäße
lnstandhattung ihrer Antagen vernachtässigt, kann verhatten werden, innerhalb
angemessener Frist das Erforderliche zu verantassen. Kommt die
Genossenschaft diesem Auftrage nicht nach, so kann die Wasserrechtsbehörde
nach vorheriger Androhung das Erfordertiche auf Gefahr und Kosten der
säumigen Genossenschaft bewerkstettigen.

3) Unterlässt es die Genossenschaft, für die Aufbringung der zur Erfültung ihrer
Verbindtichkeiten gegen Dritte oder der zur Erfüttung ihres satzungsgemäßen
Zweckes notwendigen Mittel rechtzeitig vorzusorgen, so kann die Leistung der
erforderlichen Beiträge von der Wasserrechtsbehörde mit Bescheid aufgetragen
werden.

4) Wenn und solange Maßnahmen nach den Abs. 2 und 3 nicht ausreichen, um die
satzungsgemäße Tätigkeit der Genossenschaft zu gewährteisten, kann die
Wasserrechtsbehörde durch Bescheid eine geeignete Sachwatterin oder einen
geeigneten Sachwalter bestetten und sie oder ihn mit einzetnen oder atten
Befugnissen des Ausschusses und des Obmannes oder des Geschäftsleiters, in
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besonderen Fätten auch der Mitgtiederversammtung, auf Kosten der
Genossenschaft betrauen.

5) Die Wasserrechtsbehörde ist berechtigt, von der Genossenschaft Aufktärung
über ihre Geschäftsführung zu vertangen und in die Aufzeichnungen und
Kassengebarung der Genossenschaft Einsicht zu nehmen.

6) Auf Verlangen der Wasserrechtsbehörde ist jederzeit die
Mitgtiederversammtung zur Verhandtung der von der Behörde bezeichneten
Gegenstän de einzuberufen.

S 23 Auf[ösung der Genossenschaft

1) Die Auftösung der Genossenschaft ist von der Wasserrechtsbehörde nach
Sicherstettung der Verbindtichkeiten gegenüber Dritten auszusprechen, wenn

a) die Mitgtiederversammtung mit einer Mehrheit von zwei Drittel der
Stimmen der ordnungsgemäß getadenen Anwesenden (bzw. zwei Drittel
atter Stimmen bei Umlaufbeschtuss) die Auftösung beschtießt,

oder

b) der Weiterbestand der Genossenschaft im Hinbtick auf die gegebenen
Verhättnisse keine besonderen Vorteile mehr erwarten lässt.

2) Die beabsichtigte Auf[ösung ist der Wasserrechtsbehörde anzuzeigen, damit
diese die lnteressen der Genossenschaftsgtäubiger und die der Genossenschaft
obtiegenden wasserrechttichen Verpftichtungen entsprechend wahrnimmt und
die erforderlichen Maßnahmen vorschreibt.

3) Für eine aufgetöste Genossenschaft, die im Zeitpunkt der Auflösung Vermögen
besaß, hat die Wasserrechtsbehörde einen Liquidator zu bestetlen, soweit nicht
die Genossenschaft setbst für den Fal[ ihrer Auftösung entsprechende Vorsorge
getroffen hat. Der Liquidator hat das Genossenschaftsvermögen zu verwatten
und zu verwerten. Hierbei stehen ihm atte nach der Satzung den
Genossenschaftsorganen zukommenden Rechte zu. Er ist an die Weisungen der
Wasserrechtsbehörde gebunden. Das Genossenschaftsvermögen ist, soweit dies
mögtich und ertaubt ist, dem satzungsgemäßen Genossenschaftszweck oder
verwandten Zwecken zuzuführen, andernfatts anteitsmäßig auf die
Genossenschaftsmitgtieder aufzuteiten. Die Kosten der Auftösung gehen zu
Lasten des Genossenschaftsvermögens, reicht dieses nicht aus, anteitsmäßig zu
Lasten der Genossenschaftsmitglieder.
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